
 

 

 

 

 

Erneute Bekanntmachung 

§ 10 Abs. 3 BauGB 

 

Satzung über den Bebauungsplan Nr. 2 für das Gewerbegebiet Struth „Am Mühlhäuser Weg“ 

 

Aufgrund des § 10 des Baugesetzbuches in der Fassung vom 8. Dezember 1986 (BGBl. I S. 
2253), zuletzt geändert durch Anlage I Kapitel XIV Abschnitt II Nr. 1 des Einigungsvertrages 
vom 31. August 1990 in Verbindung mit Artikel I des Gesetzes vom 23.September 1990 
(BGBl. 1990 II S. 885, 1122) wird nach Beschlussfassung durch die Gemeindevertretung 
vom 26.11.1992 und mit Genehmigung der höheren Verwaltungsbehörde folgende Satzung 
über den Bebauungsplan Nr. 2 für das Gewerbegebiet „Am Mühlhäuser Weg“, bestehend 
aus der Planzeichnung (Teil A) und dem Text (Teil B) erlassen: 

Teil A – Planzeichnung 

Maßstab 1  :  2000 
Zeichenerklärung 
Festsetzungen 
Nachrichtliche Übernahmen und Kennzeichnungen 
Darstellungen ohne Normcharakter 
Hinweise 
Grünordnungsplan Maßstab  1  :  2000 
 
Teil B - Text 
 
 
Der Bebauungsplan „Am Mühlhäuser Weg“ wurde gem. § 246 Abs. 1 Nr. 4 Anlage I Kap. XIV 
des Einigungsvertrages i.V.m. § 11 Abs. 1 und 2 BauGB mit Verfügung der höheren 
Verwaltungsbehörde, dem Thüringer Landesverwaltungsamt Weimar vom 13. September 
1993 (AZ: 210-4621.20-MHL-460-GE) genehmigt. 
 
 
Der Bebauungsplan tritt rückwirkend zum 24.11.1994 in Kraft. 
 
 
Eine Verletzung der in § 214 Abs. 1 Nr. 1 und 2 BauGB bezeichneten Verfahrens- und 
Formvorschriften beim Zustandekommen der Satzung ist nach § 215 Abs. 1 Nr. 1-3 BauGB 
unbeachtlich, wenn die Verletzung nicht innerhalb eines Jahres seit dieser Bekanntmachung 
schriftlich gegenüber der Gemeinde geltend gemacht worden ist.   
 
 
 

GEMEINDE RODEBERG 
DER BÜRGERMEISTER 



 
 
 
 
Die Genehmigungsverfügung und der Bebauungsplan liegen in der Zeit 
 

vom 26.04.2023 bis zum 09.05.2023 
 
im Verwaltungsgebäude Lange Straße 11, 99976 Rodeberg OT Struth während der 
folgenden Dienstzeiten oder nach vorheriger Terminabsprache (Tel.: 036026-90910) sowie 
unter www.rodeberg.de zu Jedermann Einsicht aus: 
 
Montag          08.30 Uhr bis 12.00 Uhr 
Dienstag        08.30 Uhr bis 12.00 Uhr und 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr 
Donnerstag   08.30 Uhr bis 12.00 Uhr und 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr 
 
 
 
 
Rodeberg, 25.04.2023 

 
 
 
 
 

Klaus Zunke-Anhalt 
Bürgermeister 
 
 
Verfahrensvermerke: 
Ausgehangen am:     25.04.2023 
Abgenommen am:  
  
     

http://www.rodeberg.de/

